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dann ist. es I} der - Ördnung, wenn INan séinen BeweisWért
möglıichst gering einsetzt. auch ihm gegenüber dıe freıe
Beweiswürdigung ım weıtesten Umfange zuläßt. Nur sol!

Vermeidung der Mißverständnisse und Halbheıiten,
miıt denen wır UDNS eute eingehend befaßt haben, das S
Wort E1 durch .. Gelöbnıs“ oder „Wahrheitsversprechen“
ersetzt, SEA der religıösen Zeremonie allgemeın der . eın-
fache Handschlag eingeführt werden. Bel diesem Stande
der Dinge wäre annn eın Abschnitt in unserer Prozeß-
geschichte abgeschlossen und eın eroiIine worden. s
Der Wahrheitsfindung, und damıt dem Rechte dienlicher
scheint INır der umgekehrte Weg, nämlıic  .beımW1e beım Gesetzgeber dıe Erinnerung an den uUursprung-
lıchen relıg1ösen Sınn des Eides zu wecken. Freihich vermasdies cdıe Kechtspflege nicht qglliein zu tun, Sie bedari£ azZu
der Hiılfe aller reise, ‘ denen Sittli.chkgi‘t und ‚ Glalubg AHerzen liegen.

Nicht dadurch eIleibhtern WITr den  „ Menscf1én die
Zeugnispflicht, daß WIr ıhnen vorsagen, sS1e müßten
mıt der Wahrheit nicht SO genau nehmen, daß WITr ihnen
en allwissenden und allgegenwärtigen Schöpfer möglichstweıt aus den Augen stellen, :sondern dadurch, daß WIFr
ıhr- Gewissen nd ihre Verantwortungsfreudigkeit stärken.Und immer wahr bleibt der Satz: den UuNSser. Dichter Paul
eller 1M Anschluß eine Meineidsschilderung seinem
herrlichen Romane DE Heimat“ eingefügt hat, daß den E anutzlosen, törichten Kampf mit der furchtbaren “Furie
die das oOse Gewissen :  3 qauf. dıe iDauer eın €rlıcher besteht, wenn nıcht die starke, heiılıge Gnadenhand

{l Z  ZGrottes dıe eiser en Krallenfinger mächt:g un linde ausden }‘J>I_ut_e'n‘('ien" Schultern JöstLE  E  S  E  D  dann ist es in der -'Ofrdming‚ wenn man seinen B‚eWeiswel ';rj;  möglichst gering einsetzt, auch ihm gegenüber die freie  Beweiswürdigung im weitesten Umfange zuläßt. Nur soll  zur Vermeidung der Mißverständnisse und Halbheiten,  mit denen wir uns heute eingehend befaßt haben, das  Z%  Wort „Eid“ durch ,Gelöbnis“ oder „Wahrheitsversprechen“  ersetzt, statt der religiösen Zeremonie allgemein der.ein-  fache Handschlag eingeführt werden. Bei diesem Stande  der Dinge wäre dann ein Abschnitt in unserer Prozeß-  geschichte abgeschlossen und ein neuer. eröffnet worden.  ‘%  Der Wahrheitsfindung, und damit dem Rechte dienlicher  scheint mir der umgekehrte Weg, nämlich beim Volke  wie beim Gesetzgeber die Erinnerung an den ursprüng-  lichen religiösen Sinn des Eides zu wecken. Freilich vermag  dies die Rechtspflege nicht allein zu tun, sie bedarf dazu  der Hilfe aller K  x  -  S  reise, denen Sittliphkgit und lealubg am  Herzen liegen.  €  Nicht dadurch. er  leichtern . wir den l; ‚Merjschén— die  x  Zeugnispflicht, daß wir. ihnen vorsagen, sie müßten es  mit der Wahrheit nicht so genau nehmen, daß wir ihnen  den allwissenden und allgegenwärtigen Schöpfer möglichst  weit aus den Augen stellen, sondern dadurch, daß wir  ihr Gewissen und ihre Verantwortungsfreudigkeit stärken.  Und immer wahr bleibt der Satz, den unser. Dichter Paul  Keller im Anschluß an eine Meineidsschilderung seinem  herrlichen Romane „Die Heimat“ eingefügt hat, daß den  %  nutzlosen, törichten Kampf mit der furchtbaren Furie  z  die das böse Gewissen heißt, auf die Dauer kein Sterb-  licher besteht, wenn nicht die starke, heilige Gnadenhand  n  %  Gottes ‘die eiser  7  ıen Krallenfinger machh  }  g und 1igde‚ aUs  2  &.  den4b}lut_eirjgjleflf Sphillteri\l lOSt Z  e  £  N  — Pastoral-Fälle. ——  .  >  — 1 (Irregularitas ex defeetu corporis.) Der R  E  i  M  e  folgender Kasus zur Lösung eingesandt:.  .  x  S  édaktion Wul‘dé.  x  Kapla  S  Otto leidet an folgendem Übel: Er  \.%(;ermag 5ft„éi*  ä;  bei der Kommunion das heilige Sakrament, sc. die species panis,  nicht zu genießen. Er hat, wie die ärztliche Untersuchung  ergab, im Hals eine kleine Grube oder Furche; wenn sich die.  S. species in selbe hineinlegt — (es kommt vor, daß er dies  nicht. einmal bemerkt,. bezw. fühlt) —, so genügt zwar der  ?  kleinste Husten, die s. species wieder in den Mund zu bringie_n'„  aber sie hinabzuschlingen, bringt er nicht zustande, da sie immer  wieder ‚im Grübchen liegen bleibt. Auch der Genuß ss. san-  guinis und ‚ der äblfif_?i__0‚ ‚hirl.fti mCht D  T  s  S  efrk Gépug gehngt éfter_s‚—„LE  E  S  E  D  dann ist es in der -'Ofrdming‚ wenn man seinen B‚eWeiswel ';rj;  möglichst gering einsetzt, auch ihm gegenüber die freie  Beweiswürdigung im weitesten Umfange zuläßt. Nur soll  zur Vermeidung der Mißverständnisse und Halbheiten,  mit denen wir uns heute eingehend befaßt haben, das  Z%  Wort „Eid“ durch ,Gelöbnis“ oder „Wahrheitsversprechen“  ersetzt, statt der religiösen Zeremonie allgemein der.ein-  fache Handschlag eingeführt werden. Bei diesem Stande  der Dinge wäre dann ein Abschnitt in unserer Prozeß-  geschichte abgeschlossen und ein neuer. eröffnet worden.  ‘%  Der Wahrheitsfindung, und damit dem Rechte dienlicher  scheint mir der umgekehrte Weg, nämlich beim Volke  wie beim Gesetzgeber die Erinnerung an den ursprüng-  lichen religiösen Sinn des Eides zu wecken. Freilich vermag  dies die Rechtspflege nicht allein zu tun, sie bedarf dazu  der Hilfe aller K  x  -  S  reise, denen Sittliphkgit und leade am  Herzen liegen.  €  Nicht dadurch. er  leichtern . wir den l; ‚Merjschén— die  x  Zeugnispflicht, daß wir. ihnen vorsagen, sie müßten es  mit der Wahrheit nicht so genau nehmen, daß wir ihnen  den allwissenden und allgegenwärtigen Schöpfer möglichst  weit aus den Augen stellen, sondern dadurch, daß wir  ihr Gewissen und ihre Verantwortungsfreudigkeit stärken.  Und immer wahr bleibt der Satz, den unser. Dichter Paul  Keller im Anschluß an eine Meineidsschilderung seinem  herrlichen Romane „Die Heimat“ eingefügt hat, daß den  %  nutzlosen, törichten Kampf mit der furchtbaren Furie  z  die das böse Gewissen heißt, auf die Dauer kein Sterb-  licher besteht, wenn nicht die starke, heilige Gnadenhand  n  %  Gottes ‘die eiser  7  ıen Krallenfinger machh  }  g und 1igde‚ aUs  2  &.  den4b}lut_eirjgjleflf Sphillteri\l lOSt Z  e  £  N  — Pastoral-Fälle. ——  .  >  — 1 (Irregularitas ex defeetu corporis.) Der R  E  i  M  e  folgender Kasus zur Lösung eingesandt:.  .  x  S  édaktion Wur‘dé  x  Kapla  S  Otto leidet an folgendem Übel: Er  \.%(;ermag dft„éi*  ä;  bei der Kommunion das heilige Sakrament, sc. die species panis,  nicht zu genießen. Er hat, wie die ärztliche Untersuchung  ergab, im Hals eine kleine Grube oder Furche; wenn sich die.  S. species in selbe hineinlegt — (es kommt vor, daß er dies  nicht. einmal bemerkt,. bezw. fühlt) —, so genügt zwar der  ?  kleinste Husten, die s. species wieder in den Mund zu bringie_n'„  aber sie hinabzuschlingen, bringt er nicht zustande, da sie immer  wieder ‚im Grübchen liegen bleibt. Auch der Genuß ss. san-  guinis und ‚ der äblfif_?i__0‚ ‚hirl.fti mCht D  T  s  S  efrk Gépud gehngt dfter_s‚—„an

Pastoral-FälleLE  E  S  E  D  dann ist es in der "Ördnfing‚ wenn man seinen B‚eWeiswel ';rj;  möglichst gering einsetzt, auch ihm gegenüber die freie  Beweiswürdigung im weitesten Umfange zuläßt. Nur soll  zur Vermeidung der Mißverständnisse und Halbheiten,  mit denen wir uns heute eingehend befaßt haben, das  Z%  Wort „Eid“ durch ,Gelöbnis“ oder „Wahrheitsversprechen“  ersetzt, statt der religiösen Zeremonie allgemein der.ein-  fache Handschlag eingeführt werden. Bei diesem Stande  der Dinge wäre dann ein Abschnitt in unserer Prozeß-  geschichte abgeschlossen und ein neuer. eröffnet worden.  ‘%  Der Wahrheitsfindung, und damit dem Rechte dienlicher  scheint mir der umgekehrte Weg, nämlich beim Volke  wie beim Gesetzgeber die Erinnerung an den ursprüng-  lichen religiösen Sinn des Eides zu wecken. Freilich vermag  dies die Rechtspflege nicht allein zu tun, sie bedarf dazu  der Hilfe aller K  x  -  S  reise, denen Sittliphkgit und leaubg am  Herzen liegen.  €  Nicht dadurch. er  leichtern . wir den l; ‚Menschén— die  x  Zeugnispflicht, daß wir. ihnen vorsagen, sie müßten es  mit der Wahrheit nicht so genau nehmen, daß wir ihnen  den allwissenden und allgegenwärtigen Schöpfer möglichst  weit aus den Augen stellen, sondern dadurch, daß wir  ihr Gewissen und ihre Verantwortungsfreudigkeit stärken.  Und immer wahr bleibt der Satz, den unser. Dichter Paul  Keller im Anschluß an eine Meineidsschilderung seinem  herrlichen Romane „Die Heimat“ eingefügt hat, daß den  %  nutzlosen, törichten Kampf mit der furchtbaren Furie  z  die das böse Gewissen heißt, auf die Dauer kein Sterb-  licher besteht, wenn nicht die starke, heilige Gnadenhand  n  %  Gottes ‘die eiser  7  ıen Krallenfinger machh  }  g und 1ind_e aUs  2  &.  den4b}lut_eirjgjleflf Sphillteri\l lOSt Z  e  £  N  — Pastoral-Fälle. ——  .  >  — 1 (Irregularitas ex defeetu corporis.) Der R  E  i  M  e  folgender Kasus zur Lösung eingesandt:.  .  x  S  édaktion Wur‘dé  x  Kapla  S  Otto leidet an folgendem Übel: Er  \.uerm_ag dft„éi*  ä;  bei der Kommunion das heilige Sakrament, sc. die species panis,  nicht zu genießen. Er hat, wie die ärztliche Untersuchung  ergab, im Hals eine kleine Grube oder Furche; wenn sich die.  S. species in selbe hineinlegt — (es kommt vor, daß er dies  nicht. einmal bemerkt,. bezw. fühlt) —, so genügt zwar der  ?  kleinste Husten, die s. species wieder in den Mund zu bringie_n'„  aber sie hinabzuschlingen, bringt er nicht zustande, da sie immer  wieder ‚im Grübchen liegen bleibt. Auch der Genuß ss. san-  guinis und ‚ der äblfif_?i__0‚ ‚hirl.fti mCht D  T  s  S  efrk G@ean gehngt dfter_s‚—„(Irregularitas ex defeetu corporis.) Der
töolgender Kasus Zur Lösung eingesandt: edaktion \;vurdé

apla Otto leidet an folgendem Übel Er 'i(rermvagLE  E  S  E  D  dann ist es in der "Ördnfing‚ wenn man seinen B‚eWeiswel ';rj;  möglichst gering einsetzt, auch ihm gegenüber die freie  Beweiswürdigung im weitesten Umfange zuläßt. Nur soll  zur Vermeidung der Mißverständnisse und Halbheiten,  mit denen wir uns heute eingehend befaßt haben, das  Z%  Wort „Eid“ durch ,Gelöbnis“ oder „Wahrheitsversprechen“  ersetzt, statt der religiösen Zeremonie allgemein der.ein-  fache Handschlag eingeführt werden. Bei diesem Stande  der Dinge wäre dann ein Abschnitt in unserer Prozeß-  geschichte abgeschlossen und ein neuer. eröffnet worden.  ‘%  Der Wahrheitsfindung, und damit dem Rechte dienlicher  scheint mir der umgekehrte Weg, nämlich beim Volke  wie beim Gesetzgeber die Erinnerung an den ursprüng-  lichen religiösen Sinn des Eides zu wecken. Freilich vermag  dies die Rechtspflege nicht allein zu tun, sie bedarf dazu  der Hilfe aller K  x  -  S  reise, denen Sittliphkgit und leaubg am  Herzen liegen.  €  Nicht dadurch. er  leichtern . wir den l; ‚Menschén— die  x  Zeugnispflicht, daß wir. ihnen vorsagen, sie müßten es  mit der Wahrheit nicht so genau nehmen, daß wir ihnen  den allwissenden und allgegenwärtigen Schöpfer möglichst  weit aus den Augen stellen, sondern dadurch, daß wir  ihr Gewissen und ihre Verantwortungsfreudigkeit stärken.  Und immer wahr bleibt der Satz, den unser. Dichter Paul  Keller im Anschluß an eine Meineidsschilderung seinem  herrlichen Romane „Die Heimat“ eingefügt hat, daß den  %  nutzlosen, törichten Kampf mit der furchtbaren Furie  z  die das böse Gewissen heißt, auf die Dauer kein Sterb-  licher besteht, wenn nicht die starke, heilige Gnadenhand  n  %  Gottes ‘die eiser  7  ıen Krallenfinger machh  }  g und 1ind_e aUs  2  &.  den4b}lut_eirjgjleflf Sphillteri\l lOSt Z  e  £  N  — Pastoral-Fälle. ——  .  >  — 1 (Irregularitas ex defeetu corporis.) Der R  E  i  M  e  folgender Kasus zur Lösung eingesandt:.  .  x  S  édaktion Wur‘dé  x  Kapla  S  Otto leidet an folgendem Übel: Er  \.uerm_ag dft„éi*  ä;  bei der Kommunion das heilige Sakrament, sc. die species panis,  nicht zu genießen. Er hat, wie die ärztliche Untersuchung  ergab, im Hals eine kleine Grube oder Furche; wenn sich die.  S. species in selbe hineinlegt — (es kommt vor, daß er dies  nicht. einmal bemerkt,. bezw. fühlt) —, so genügt zwar der  ?  kleinste Husten, die s. species wieder in den Mund zu bringie_n'„  aber sie hinabzuschlingen, bringt er nicht zustande, da sie immer  wieder ‚im Grübchen liegen bleibt. Auch der Genuß ss. san-  guinis und ‚ der äblfif_?i__0‚ ‚hirl.fti mCht D  T  s  S  efrk G@ean gehngt dfter_s‚—„dftei‘ VE Eel der‘ Kommunion das heilige Sakrament, sc. die species panis,N1C zu genießen. Er hat, wıie _ die ärztliche Untersuchunga ım Hals 'eine kleine Grube oder Furche; - wenn sich die
Species 1n selhbe hineinlegt — (es kommt vOor, daß er dıesnıcht. einmal bemerkt, DeZW. fühlt) So genügt. ZWar der

kleinste Husten, die s. species wieder in den. Mund Zu bringen,aber sie hinabzuschlingen, bringt er nicht zustande, da s1e immerwieder :im Grübchen hegen bleibt. Auch der Genuß : ss. San-
S  }  umıs un der ablüti_o Hilyft nıcht E nguß gelingt öfters,
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WEn 51 ante sumptıionem SaNgu1n1ıS che S zurückhustet
nd dann zugleıic C S S oder der ahl umılert Es kam
schon VOT, da (3 erst Hause durch den Genuß VON Wasser
che Konsumierung erreichte. War 111 olchen Falle das
sacrılı1cı1um perfectum ? Y  I tröstet sıch, daß ja Cu San-

OU1INE dıe particula konsumıierte.
A Öönnte C111 Late, der emselben bel lerdet, er che

heilıge Kommunlon empfangen, da ıja dıe kleine, heilıge Hostie
noch leichter 111 dem Grübchen zurückbehalten wıird?

Wäre dieses bel für e1INEN Theologen C1IH Hındernis der
eıhe

In dem sroßen Anatomiewerk „Rauber-Kopsch“, and 4,
(11 ul heißt „Die schwächste Stelle der esophagus-

muskulatur hegt . 2881 der hınteren Wand des Anfangstückes,
dicht unter em Pharynx; 1eTr entstehen miıt orl11ebe KT-
weiterungen, Divertikel des Oesophagus. er Wahrscheinlich-
].  A  eıt nach handelt CS sıch qlso 1111 vorhegenden 61n

Divertik  el des Anfangs’ der 5Speiseröhre; a1sS0O oben aise
Da diese Ausbuchtungen häufig vorkommen, verdıent der
gegehbene “al besondere Beachtung auch OIl moraltheologı-
schen Standpunkte Al  N DDIie Lösung desselhben IST. auch nıiıcht

einfach, qls es quf den ersten Bhck erscheinen könnte Freilic
aTre cre LÖöSUnNg schr einfach, WEeNnN uTtTe medizinıische Kunst
der hbestehende Speiseröhrefehler beseıtigt würde. IDannn wüuürde
ja jede moraltheologische Schwierigkeıt VO  — elbst schwinden.
er WEeNN medizinısche Kunst nıcht imstande ISE; den he-
stehenden Fehler ZU entfernen. WAaSs dann?

TSTie FErAGeE F s} das SacrificLum Missae ımperfeclum IIN

yorltiegenden Falle? NLWOT Neın. Henn es ist durchaus nıcht
anzunehmen, daß VON den beiden konsekrierten Spezıes auch
N1C dıe eınste arlıke uUrc dıe Speiseröhre den en
gelangt ist. ]dıie bestehende kleine TU oder Furche mMu
scChon bedeutende Ausdehnung aben, WeNnNn S16 dıe sroße kon-
cekrierte Hostie ne dem konsekrierten Weıine gänzlıc
sich aufnehmen nd z em Hinabgleıiten den agen YeE1I=-

hındern würde. Der Patıent würde dem auch eIm
enu VON andern Speisen und (zetränken sroße Schwier1g-
zeıten VEeErSDUTECN, daß ohne arzthche N1IC mehr an
en könnte. Für cie Vollendung des sacrılıcıum Missae genuügt
q her der Genuß auch der kleinsten, konsekrierten Spezles.

/Zweite rage 7Ist Kaplan Oltto irrequlär propter defectum
COTDOTLS, daß Cn die heilige Messe NIC. mehr fetern dürfte ”
Wenn CTST ach Vollendung der eiligen Messe durch: Genuß
VON W asser Hause die Konsumlerung der 5Spezıes erreichen
zonnte, ist das gewl CiINe ernste S5ache, dıe N1IC eicht ZU

nehmen ıST her dart uınter diesen mständen nıcht mehr
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zelebrieren, weıl ırregulär geworden {I)ıie Irregularıtas propter
efectum autet 1 eX Can 984, „Sunt
ırregulares defectu (‚orpore viıtlatı QqUu1 SECUTE propter e
bılıtatem, vel decenter propter deformiıtatem, Itarıs mıinısterio
defung] ON valeant iımpediendum tamen exercıtium ordınıs
legıtıme recepti OTAVIOT requirılur defectus, ob hunc
eiecLum prohıbentur aCLUS,;, UL rıte pOoNL Dossunt.: Zu be-
nerken ISt, daß diese Fassung des Kodex eLWAS knapper, WeNn
auch nıcht wesentlich verschıeden ist VOoONn der früheren Gesetz-
gebung. Krüher hıeß ‚KHe ene die1 O6 potest
comprehendi tLantum illos, YUL oh eiecLum corporalem vel NON
pOossunt OMMNINO Mıssam celehbrare: vel NON pOossunt celehrare
SCCUTE y 1d est SINe per1iculo alicujus ırreverentiae; decenter, 1d
est SINE scandalo et, admiratione populı; rite; ıd est servatıs
egıbus lıturgicıs“ (GaspaTI1, de ordınatione, K 292) Im un  N
beschäftigenden ann 1Ur rage kommen, ob der
Kaplan Otto das heilıge pfer zelehrieren kann „SCCUTE ıd est
51116 perıculo alıcujus iırreverentiae“.SEeEsS 11U C1Ne erhebliche
Unehrerbietigkeit das heilige Sakrament, daß dıe
Species VOL der sumptio SaNguUu1nNıs zuwellen zurückhustet

den Mund, WENN S1€ der kleinen GTube oder FKFurche liegen
geblieben und N1IC den agen hinunter gleiten ? Diese
Prozedur ist OltfenDar mißlıich, aber da S16 1U einmal N1IC f
ändern istun Sar keine moralhische Schuld VON elıte 0S
besteht, S dürfite das keine sroße Unehrerbietigkeit das
Sanctissımum SC1IH oMmM doch auch SONS öfters VOT,”

he1l sechr elegter oder schr trockener /unge, daß äach
Kmpfang der heılıgen Kommunion bedeutende Schluckschwierig-
keiten estehen, die erst. ÜrtC grobe Anstrengungen ach

Zeit überwunden werden. in diesen Fällen ann nd
da INan doch N1IC die heilige Kommunion untersagen: Selbst
dann scheıint IN och eın Hindernis chie Meßzelebration
vorzuhegen, Kaplan Otto erst UrcC sumptio SaNgu1nıs
oder ar abhlutionis dıe SDPECIES hinunterschlucken annn
Denn S wiırd ohl schon jedem Priester passıer SCHIHL, daß dıe
roHostie e1inem trockenen (1aumen. tiestklebte, dalß

S1IC miıt der unge N1ıC mehr wen18gstens N1ıC Sanz
loslösen nd hinunterschlucken konnte Soll dann mıiıt. dem
Finger nachhelfen oder - sol! mıit der sumptio SANSU1INIS oder -
auch ablutionis es hinunterspülen ‘ Ich würde mich unbedenk-
iıch IUr den zweıten uUuSs entscheıiden Denn der Gebrauch
des Fingers ist doch auch. N1C sehr ehrerbietig gegEN das -
Sanctissimum, abgesehen davon,‘ daß 1€eSs ästhetisch
schön 1st: Übrigens sınd dıe sumptio et SaN SU1N1S N1IC
Z W Kommunionen, sondern CINE, weil S1€e sich gegenseıtıgintegrieren. Man zönnte einwenden., daß das ıJJ UNTUIN eucha=-
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TISLICUM gebrochen Sel, das Hinunterschlucken erst gelänge
belı oder Sar ach der sumptı0 ablutionis es1st. dieser +1N-

_ wand N1IC stichhältig. Denn auch SONS kommen Fälle 3 der
ıturgıe VOT, e1iINe N1C konsekrierte Flüssigkeıt zugleich
‚oder VOL der konsekrierten Spezlies den. Magen gelangt. So

wird den Ordinanden, dıe eiım Kmpfang höherer eıhen
tiejerlich kommunizleren, unmıttelbar nachher Kelche

S unkonsekrierter eın gereicht; terner wird dem Kranken nach
: Empfang des Viatikums Wasser triınken gegeben; Tferner

äaßt aut Karfreitag derPriester e1INne artıke der konsekrierten
Hostie den Kelch 11t unkonsekriertem Wein fallen und
genießt ann Weıin und Aostie zugleich,. In ql diıesen Fällen

_ gelangt die unkonseksierte Flüssigkeıit we1ıl eichter durch
die Speiseröhre gleiten schneller den Magen, als cdie
konsekrtierte Spezies. Übrigens: entschıed chie (de Prop
Fıd ebr 1806 ausdrückliıch „‚ dale catechumenı1s

collatıone aptısmı praegustato, ets1 irangıvideatur.
uc tamıen nullum dubium est,; ads Communionem, SUS-

baptismate,adm possint, 1IMMO eroe enean Wenn
also vaplan tto wenigstens miıt der hlutıo dıe SPECIES Panıs
hinunterschlucken kann, 1eg keine große Irreverenz
das heilige Sakrament A ıst. nNnıiIC. irregulär propter de-
fectum und darf ruhıs die heilige Messe lesen.

Wie aber steht. dieache, erst nach Verlassen
der Kırche PE _ Hause Uurec Genuß VOon Wasser die ‚.Konsu-
MIierung der Species erreichen kann ?en wurde bereıts

- gesagt, daß ohneZ weifel e11 eıl der Spezies schon während
der Messe den en gelangt un miıthın das sacrılıc1um
completum ist. ber ist die Konsumiterung Hause vielleicht
un CT zweıte Kommunion? DiIie gewöhnliche un fast sichere

Ansıcht der JIheologen ist ©65; daß die heilıge Kommunion ahre
sakramentalen Wiırkungen hervorbringt i em Augenblick, NW.O

dıe manducatıo wirklich zustande kommt; also N1IC WO dıie
Spezıes en Mun oder e1INe Halsgrube, sondern. en

Magen gelangen.»)Wenn qalso Kaplan Otto Dr Hause. den Res!
er Spezlies urc enu VOoONn Wasser den Magen hinunter:
spült, cheint e1INe wWwirkliche Kommunionzustande kommen.
un ZW ar eine verschiedene VON er die der Messe
tangen hat Besteht doch zwıschen den hbeıiden en e1in Ahstanc
VOIl mındestens Viertelstunde Bel Te1N physiıschen en
WI1e der Kommunionempfang, dürfte aber aum Ee1INE moralische
Einheılit och estehen nach Zwischenzeıt VOI

Vgl GComp Theo INOL ÜL: 1855: Noldin, Sum.Theo
MOT.16 111 LO ılluart, De eucharıst. dissert. VT, art 6! $2 Die Al

deren Ansichten VO  am} Vasquez, SUArez 71L werden widerlegt.von A0
de eucharist. disput. AL sect.
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Viertelstunde Kine miıldere Entscheidung könnte wohl
geben werden, WEN1 das unmittelbar ach der heih
gen Messe ] der Sakrıstel genıeßen würde. - Praktisch könnte
che Schwierigkeit INe1iNeEsSs KErachtens urc den zuständigen
Bischof gelöst werden. Denn dıe Irregularıtas cdefieCcLiu COTr-

cheint vorliegenden Falle doch zweifelhaft Se1IN.
In e1INeTr SOIC zweifelhaften Irregularıtät anaber der Bischoi
dispensieren.gemä Can 15 „Leges etham irrıtantes et inhabıli=
tantes, 10 xurgent; 10 autem factı potest
Ordinarıus C1s5 dıspensare, ummodo agatur . de legibus, }
quibus KRomanus Pontifex dıispensare solet.“ Man könnte 1el
eiCc N1IC sıcher SCIN, ob Jjer eiIiN dubium oder duhium
aCil vorhegt, aher beıden +qallen kannder.Bischoi die Er
aqaubnıs Zur Zelebration erteijlen. Freilich 1ıst be1ı dem dubium
aCtiı die Fimmschränkung gemacht, daß der 1SCHO LLUF Nn
dispensieren darf, auch: der aps diesen Gesetzen 7,

dispensieren pflegt. ESs scheint aber HNUun N1C wahrscheinlich
daß deraps dem Kaplan Ottounter denoöbwaltenden
Umständen keine Dispens gewähren nd ıiıhm dıe Zelehbration T
der Messe für. untersagen würde. Die Antwort auf
che gestellte zweılle rage ist q1so UTrZzZ folgende: Die Irregularitä
propter eiecLumM 1ist zweilfelhaft. Jedoch soll Kaplan

diegENOSSCHNCNH Spezies womöglich Altare, und wenn
dasN1ıC. möglich ist, ofort. ı der Sakrıstel nach der heiligen
Messe:e  urcenNu- aSsser 1ı dezenter Weise ı den agen
hınunterspülen..Auch sol} Se1INnNeEN Ordinarius- konsultiere
hetrefifs SECINESFalles

Dritte rage Könnteen Late; der demselben bel leidet
0  er1€e Aheilige Kommunton empfangen,zumal da die klein
Hostte noch eichter dem TUOCHeEN zurückgehalten wird?
Antwort Er müßte die C dem ‚Or dinmarıus unterbreiten,
der die Dispens VO  k dem eventLuellen JeEJUN1IUDNI eucharisticum
entweder. selbst oder durch dıe Römische Kurle gewähren wird
Heutzutagewıird diese: Dispens bekanntlıc eichtergewähr
W1Ie Irüheren Zeıten. Jedoch muüßte auch ı dıesem Falljed
Irreverenz as Sanctıssımum durch geeignete Verorc
Ibeseitigt werden.

Vierte TAage Würde dtieses [ bel jür eiNnen Theologen“ €
Hindernis- SECLN, die eilıgen Weihen empfangen? Antwort
Wıe aus dem oben zitierten. Ca  3 084, hervorgeht, wird-
che Ausübung bereıits erhaltenen el ein OTFavıorde
fectuserfordert,als LÜrden Kmpfang der eihen Also mMu
CIN solcher eologe Strenger.behandelt werden, W1€e der
Kaplan Otto Daher glaube ich, daß:;wenn das hbel utCc
arzthehe uns VOTL der Weihe N1ıCcC behoben werden kann, der
OÖrdinarıius:hesser FUn zunächst. dierömische Kurıle on
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_ sultıieren. Geradezu: ahllos sind dıe a  C: welche propter de-
tectum Kom entischıeden worden sınd entweder

günstigen oder ungüunstigen Sınne. Ich e aber keinen
tınden können, der dem vorgelegten Falle hnliıch Ist.

Immerhin, da es sıch doch un C116 WIC  ige aCcC handelt;
da tferner das bel sich noch: verschliımmern un dann die
würdige Zel  TalLıon der eiligen Messe unmöglıch :machen kann,
sollte der Ordinarıus e1INes Erachtens THC DIODI1A auctorıtate
C tscheıiden.

reıburg (Schweız) Unıy -Proif Dr Prümmer
E} Taufe ıunfer Bedingung.) chwester Bona hat C1M

Judenkın “A pflegen Es mu ß operlert werden Idie ÖOperation
1st sehr gefährlich, CS seht auf en un Tod Idıe Schwester
möchte das ınd tür den Himmel retten ber S16 weıß, daß

das Kıind., esS mıt dem en davonkommen oilte,
nicht 1111 katholischen Glauben erziehen annn Was soll S16 980881

Lun *» Sıie findet eiNeN Ausweg un spendet cdie OotLLAUIeE der
f/esten Absıcht und ınter der Bedingung,; daß SLC Laufen IDO.
für den Augenblick des es Ist dıe au{ie gültıg: Falle,
daß das 1n stirbt; b) FHalle, daß wıeder gesund wıird
und ers nach vielen Jahren stirbt?

Ind ınfans Sınne des Kırchenrechtes ist das mensch-
1Cc Wesen, das noch N1C ZUIN eDTauUuCc der ernun g-
kemmen ist (can. 7495, S22B Bleiben WIT zunächst bel der
Annähme, daß 65 sıch C111 ınd diesem Sinne

Daß Schwester Bona das ınd nıcht unbedingt taufen will;
hat won SEC1INE Berechtigung Ca  S 750, an ınd
gläubiger Eiltern dart INa  a ohne FKinwilligung «der Eiltern taufen,
WEeNNnN 11 e1INeTr olchen Todesgefahr chwebht, daß 1ia VCI-

nünftigerweıse voraussieht, werde sterben, bevor den
Gebrauch der ernun erreicht.“ Has ist 1U uUNSeTEIN Falle
och nıcht gegehben; iSt doch och usSS1IC das ınd
retten. SONS würde al C1I1LC Operation Sar nicht mehr

machen. Eis wıird qalso davon abhängen, o die Operation Erfolg
Hat; stellt sıch während oder ach derselben heraus, daß das

MENSC  iıch gesprochen aufgegeben 1st dann kann 6S

iST. aher hloß wahrscheinliceerlauhbhterweıse getauit werden
daß tırbt aber OcCN noch USSIC mıt dem en davon-

. zubringen, ist der Augenblick {uüur CHIE quie ohne Fın-
willigung der +“Jltern och nıicht gekommen ; handelt sıch
cdiesem Aanon nıcht gewöhnliche, sondern e1iINne außerste
Todesgefahr. |J)er hHheste Ausweg WAarc also SEWESCH, WEn ChWe-
ster Bona geWartet a  ©: hıs während Oder ach der Operation
Ccdie (zefahr unahbwendbar scheint: dann ann S1C das Kınd,;
WLn nötıg, aqauf ganz unauffällige Weise taufen; während
SIC dem 1n scheinbar W asser D: Irınken reichen WIill, etwas


